
ZEICHENERKLÄRUNG / FESTSETZUNGEN
ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Baugrenzen   § 23 BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  § 9 (7) BauGB 

WA1
Allgemeines Wohngebiet       § 4 BauNVO
mit Nummerierung

Bauweise und Baugrenzen  § 9 (1) 2 BauGB  

Maß der baulichen Nutzung      § 9 (1) 1 BauGB   

Art der baulichen Nutzung    § 9 (1) 1 BauGB 

z.B. II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß   § 16 BauNVO

offene Bauweise   § 22 BauNVO

Straßenbegrenzungslinie 

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen  § 9 (1) 11 BauGB 

Flächen für das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  § 9 (1) 25 a + b BauGB

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
Vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnung73/3z.B.

Vorhandene Gebäude

O

z.B. 0,4 Grundflächenzahl     § 16 BauNVO

FH maximale Firsthöhe

öffentliche Grünfläche

Grünflächen        § 9 (1) 15 BauGB 

hier: Zweckbestimmung Spielplatz

Baum, zu erhalten          § 9 (1) 25b BauGB

Weg

nur Einzel- und Doppelhäuser  § 22 BauNVOED

800 -1.000m² Mindestmaß-Höchstmaß der  §9 (1) 3 BauGB
Grundstücksgrößen  

hier: Zweckbestimmung Wegeverbindung

Alle Maße sind in Meter angegeben
StraßenschnitteSchnitt B

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung verkehrsberuhigter Bereich

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
   § 9 (1) 21 BauGBG-F-L

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen     § 9 (1) 25b BauGB

Abgrenzung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung 
§ 1 und §16 BauNVO

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft  § 9 (1) 20, § 9 (1a) BauGB

hier: KnickschutzKS

Beschränkung der Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden  
§ 9 (1) 6 BauGB2 Wo

WA

Umgrenzung der Flächen mit Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes  § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Abgrenzung der Lärmpegelbereiche zur Lärmquelle
Bimöhler Straße 

Umgrenzung von Flächen für die Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen     § 9 (1) 25a BauGB
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Für das Gebiet:
"Südlich der Bimöhler Straße und östlich Warnemündering"

Übersichtsplan

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 84 der Landes- 
bauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordneten- 
versammlung vom 31.03.2015 folgende Satzung über die 1. vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 55, für das Gebiet: "Südlich der Bimöhler Straße und 
östlich Warnemünde-Ring", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), erlassen.

PRÄAMBEL

Satzung der Stadt Bad Bramstedt über den Bebauungsplan Nr. 55, 1. vereinfachte Änderung "Bimöhler Straße / Warnemünde-Ring"

endgültige Planfassung
31.03.2015 
(Stadtverordnetenversammlung) 

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 1.000

VERFAHRENSVERMERKE

Bad Bramstedt, den 16.04.2015 Siegel
.................................................

(Bürgermeister)

.................................................
(Bürgermeister)

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 
B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Bad Bramstedt, den 09.04.2015 Siegel
.................................................

(Bürgermeister)

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am  31.03.2015 geprüft. Das Ergebnis 
wurde mitgeteilt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
55, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am 31.03.2015 als Satzung 
beschlossen und die Begründung durch einfachen Beschluss gebilligt. 

Die Richtigkeit der Verfahrensvermerke zu den Ziffern 8. und 9. wird hiermit bestätigt.

Bad Bramstedt, den 08.04.2015 Siegel

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 27.02.2015 bis 26.03.2015 während der 
Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr.2 BauGB  öffentlich 
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während 
der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend 
gemacht/vorgebracht werden können, am 19.02.2015 durch Veröffentlichung in der 
Segeberger Zeitung ortsüblich bekanntgemacht.

..........................................
(Bürgermeister)

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein 
können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB mit 
Schreiben vom 23.02.2015 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Die Richtigkeit der Verfahrensvermerke zu den Ziffern 1. - 6. wird hiermit bestätigt.

Bad Bramstedt, den 27.03.2015 Siegel

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Ausschusses für Planungs- und 
Umweltangelegenheiten vom 16.02.2015.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 19.02.2015 durch 
Veröffentlichung in der Segeberger Zeitung erfolgt. 

Der Beschluss der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 durch die 
Stadtverordnetenversammlung und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt 
Auskunft erteilt sind am 14.04.2015 ortsüblich bekanntgemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden 
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche 
geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. 
Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) wurde ebenfalls hingewiesen. 

Die Satzung ist mithin am 15.04.2015 in Kraft getreten.

1.

2.

5.

9.

6.

8.

BEBAUUNGSPLAN NR. 55
1. vereinfachte Änderung

"Bimöhler Straße / Warnemünde-Ring"

SATZUNG DER STADT BAD BRAMSTEDT
 ÜBER DEN

Auf der Grundlage des  § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wurde von der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen. 

Auf der Grundlage des  § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wurde von der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche  von der 
Planung berührt sein können, abgesehen.

3.

Der Ausschuss für Planungs- und Umweltangelegenheiten hat am 16.02.2015 den 
Entwurf der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 mit Begründung 
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

4.

Der katastermäßige Bestand am 17.09.2014 sowie die geometrischen Festlegungen der 
neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

Kiel, den 01.04.2015 Siegel
..................................................
 (Öffentl. best. Verm.-Ingenieur)

7.
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2013 (BGBl. I S. 1548, 1551) 10.

11.

1.4

Die Sockelhöhen für Gebäude werden wie folgt variabel festgesetzt:

- für nicht unterkellerte Gebäude mit einer Höhe von mindestens +0,1 m bis    
  maximal +0,5 m

- für unterkellerte Gebäude mit einer Höhe von mindestens +0,5 m bis maximal
  +0,9 m

Bezugspunkt für die Sockelhöhen ist die Oberkante des Fertigfußbodens im 
Erdgeschossbereich der Gebäude und mit + 0,00 m höchste Punkt der das 
Grundstück erschließenden Straßenverkehrsfläche, gemessen in der Mitte der 
Grundstücksfront.

Der als anzupflanzen festgesetzte Gehölzstreifen nördlich des  Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechts in WA 1 ist mit  0,5 m Breite mit einer freiwachsenden oder 
geschnittenen Hecke aus Laubgehölzen einzugrünen. Zu verwenden sind Arten 
gemäß textlicher Festsetzung 7.3 des Ursprungsplanes.

1.7

7.6

Die Firsthöhen von Wohngebäuden mit Pultdächern, deren Firstlinie über einer 
Außenfassade liegt, sind abweichend von den in der Planzeichnung festge - 
setzten generellen Firsthöhen nur bis maximal 8,00 m zulässig.

Bezugspunkt für alle in der Planzeichnung Teil A und im Text Teil B festgesetzten 
Firsthöhen ist mit + 0,00 m höchste Punkt der das Grundstück erschließenden 
Straßenverkehrsfläche, gemessen in der Mitte der Grundstücksfront.
Die maximale Traufhöhe von Wohngebäuden beträgt in den allgemeinen 
Wohngebieten WA 2 bis WA7 6,50 m, in WA1 8,00 m. Die Traufhöhe ist das Maß 
zwischen dem Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenkante der aufgehenden 
Wand und mit + 0,00 m höchste Punkt der das Grundstück erschließenden 
Straßenverkehrsfläche, gemessen in der Mitte der Grundstücksfront.

1.6

TEXT TEIL B

Die in Text (Teil B) getroffenen Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 55 
"Bimöhler Straße / Warnemündering"  bleiben für den Geltungsbereich der 1. Änderung 
unverändert bestehen. 

Lediglich die folgenden textlichen Festsetzungen werden geändert oder ergänzt:

Die  1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 nimmt lediglich geringfügige 
Änderungen am Ursprungsplan vor. 
Festsetzungen, die durch die 1. Änderung verändert werden, sind in der 
Planzeichenerklärung schwarz eingefärbt. Festsetzungen, die aus dem 
Ursprungsplan nachrichtlich übernommen wurden und weiter fortbestehen, sind 
grau eingefärbt.
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Schnitt G
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

 (ohne Normcharakter)

Stellplatz

2,0 m

Zu-/Durchfahrt

4,5 m

Hecke

0,5 m

LPB III

499

500

501

502

503
504

505

506

507

508

509

510

513

511

512

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542
543

544

545546

547
548

549
550

551

552
553

554

555

556

557

558

559
560

561

562

563

564

565

566
567

568

569

570

571
572

573
574575

576

577

578
579

580
581

582

37 a

78

40

36

46

34

42

44 d

44 b

44 a

44 e 44 f
44 c

12

38

8

31

29
27

10

80

28

23
21

40

38

32

30

25 b

1 b 1 a

14

25 a

92/7
125/49

66/6

66/45

66/42

43/1

66/41

66/43

66/44

66/28

66/78

66/14

66/15

66/22

66/13

66/27

66/77

70/3

66/79

66/80

73/7

66/82

78/6

66/29

66/30

101

358

366

66/94

69/5

122/9

122/10

356

352

357

362 364 365
367

355

497 498

Achtern Dieck

Bimöhler Straße

Warnemünde-Ring

W
arnem

ünde-R
ing

50

ED

ED

II

FH = 10 m

500 - 750 m²

0,3

IIWA
2 Wo

FH=10,00m

500-850m²

0,3

II

FH=12,00m

800-1200m²

0,4

WA 1

2

II 5

FH = 10,00 m

500 - 750 m²

0,3II4

FH = 10,00 m

500 - 750 m²

0,3

II 6

FH = 10,00 m

500 - 750 m²

0,3

II7

FH=10,00m

750-1000m²

0,3

Weg

Weg

S
chnitt B

1

S
chnitt C

S
chnitt D

Schnitt B1

WA
2 Wo

WA
2 Wo

WA
2 Wo

WA
2 Wo

WA
2 Wo

3

Planstraße C

Planstraße D

Planstraße B

P
lanstraße A

31,60
6

32,60

3

5

3
13,70

3
88

3
33

8,15
3

75
5,30

5

5,00

3

100,60

101

3 13 3
52

6,10

3

6,10

13 3

3

3
23,50

8

6,50

II

FH=12,00m

0,4

MI

KS

1

2,7

3

G-F-L
zu Gunsten Anlieger, Versorger 
und Rettungsfahrzeuge

o

ED

ED

o

EDED

6

6

10

6,50

S
chnitt G

49,90
3

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 1.000

+50.20m

0 10 50 100m

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO
1990) in der Fassung vom 23. Januar 1990

(BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 11. Juni
2013 (BGBl. I S. 1548, 1551)

Schnitt G
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

 (ohne Normcharakter)

Stellplatz

2,0 m

Zu-/Durchfahrt

4,5 m

Hecke

0,5 m


	02 B-Plan 1:1000 [Layouttitel]
	Ansichtsbereich-2
	Ansichtsbereich-9


